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://: Zustimmung mit Änderungen 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag und 
Bericht des Regierungsrates Nr. 10.0491.03 vom 10. Mai 2011 sowie in den Bericht der 
Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission Nr. 10.0491.04 vom 17. August 2011, 
beschliesst: 

 

I. Gegenvorschlag 

Im Sinne eines Gegenvorschlages zu der mit 3’765 gültigen Unterschriften zustande 
gekommenen und mit Beschluss des Grossen Rates vom 17. November 2010 an den 
Regierungsrat überwiesenen formulierten Volksinitiative "Ja zu Parkraum auf privatem 
Grund" (Parkraum-Initiative) mit dem folgenden Wortlaut: 

„Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und 
auf das Gesetz betreffend Initiative und Referendum (IRG) vom 16. Januar 1991 
reichen die Unterzeichnenden, im Kanton Basel-Stadt wohnhaften Stimmberechtigten 
folgende Initiative in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs ein: 

Das Bau- und Planungsgesetz vom 17. November 1999 wird wie folgt geändert: 

§ 74 und § 75 mit den zugehörigen Überschriften werden aufgehoben und durch 
folgende Fassung ersetzt: 

b) Abstellplätze für Autos und Motorräder: Grundsatz 

§ 74. Grundsätzlich darf weder eine Mindest- noch eine Höchstzahl von Abstellplätzen 
für Personenwagen und Motorräder vorgeschrieben werden. 

c) Abstellplätze in der Altstadt 

§ 75. In den Quartieren Altstadt Grossbasel und Altstadt Kleinbasel ist die Zahl der 
Abstellplätze für Personenwagen durch Verordnung zu bestimmen. Die Regelung hat 
zu berücksichtigen: 
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a) die Geschossfläche; 

b) die Zahl der Wohnungen oder der nach der Erfahrung zu erwartenden Arbeitsplätze; 

c) die Qualität der Verkehrserschliessung, insbesondere die Erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 
2 Der Regierungsrat kann die Baubewilligungsbehörde ermächtigen, eine grössere als 
die durch Verordnung zugelassene Zahl von Abstellplätzen in Gemeinschaftsanlagen 
zu bewilligen, wenn er im gleichen Beschluss für jeden zusätzlichen Platz mindestens 
0,6 Plätze auf Allmend aufhebt. Die Publikationen des Baubegehrens und der 
verkehrspolizeilichen Anordnungen müssen auf diesen Zusammenhang hinweisen. 
3 Die Abstellplätze müssen auf demselben Grundstück wie die Bauten und Anlagen 
oder in ihrer Nähe liegen. 
4 Abstellplätze auf anderen Grundstücken sind den Bauten und Anlagen durch 
Grundbucheinträge zuzuordnen. Die Einträge dürfen ohne Zustimmung der 
Bewilligungsbehörde nicht geändert oder gelöscht werden. Dies ist im Grundbuch 
anzumerken. 

Übergangsbestimmung: 

Vorstehende Bestimmungen treten sofort nach ihrer Annahme durch die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Kraft. Entsprechend wird die 
Parkplatzverordnung vom 22. Dezember 1992 auf Baubegehren ausserhalb der 
Quartiere Altstadt Grossbasel und Altstadt Kleinbasel, die nach dem Tage der 
Volksabstimmung bewilligt werden, nicht mehr angewandt.“ 

wird beschlossen: 

Das Bau- und Planungsgesetz Basel-Stadt (BPG) vom 17. November 1999 wird wie folgt 
geändert: 

In § 74 Abs. 1 wird folgende neue lit. d eingefügt: 

d) der Parkierdruck auf Allmend im Umfeld der geplanten Abstellplätze  die 
Leerstandsquote der im Umfeld vorhandenen Abstellplätze 

 

II. 

Die Volksinitiative "Ja zu Parkraum auf privatem Grund" (Parkrauminitiative) und der 
Gegenvorschlag sind den Stimmberechtigten zum Entscheid vorzulegen. 

Für den Fall, dass sowohl die Volksinitiative als auch der Gegenvorschlag angenommen 
werden, haben die Stimmberechtigten zu entscheiden, welche der beiden Vorlagen sie 
vorziehen. 

Der Grosse Rat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Volksinitiative "Ja zu Parkraum auf 
privatem Grund" (Parkrauminitiative) zu verwerfen und die Änderung des Bau- und 
Planungsgesetzes als Gegenvorschlag anzunehmen. 

Bei Annahme der Volksinitiative wird die entsprechende Gesetzesänderung sofort 
wirksam. Bei Annahme des Gegenvorschlages bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt 
der Wirksamkeit der entsprechenden Gesetzesänderung. 

Wenn das Initiativbegehren zurückgezogen wird, ist die Änderung des Bau- und 
Planungsgesetzes nochmals zu publizieren. Sie unterliegt dann dem Referendum. Nach 
dem Eintritt der Rechtskraft bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt der Wirksamkeit. 

 

III. 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


